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Niederschrift über die Sitzung 
 
des beschließenden Bau- und Umweltausschusses Furth  
 
Tag und Ort: am 09.07.2018 im Sitzungssaal der Gemeinde Furth 
 
Vorsitzender: Horsche, 1. Bürgermeister 
 
Schriftführer: Baumgartner, Bauamt 
 
Eröffnung der Sitzung: Der Vorsitzende erklärte die Sitzung um 19:00 Uhr für eröff-

net. Er stellt fest, dass sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß 
geladen wurden und dass Zeit, Ort und Tagesordnung für die 
öffentliche Sitzung gemäß Art. 52 Bayerische Gemeindeord-
nung ortsüblich bekannt gemacht worden sind. 

 
Anwesend: Von den 9 Mitgliedern (einschließlich Vorsitzender) des Bau 

und Umweltausschusses Furth sind 9 anwesend. 
 
 Eichstetter Helmut   
 Gewies Matthias   
 Halbinger Alois  
 Hammerl Bartholomäus  
 Lederer Andreas  
 Popp Florian  
 Rössel Peter  
 Dierl Monika i.V. Scherble Hans-Peter 
 
 
Es fehlt entschuldigt:     Scherble Hans-Peter 
 
Es fehlen unentschuldigt: - / - 
 
Zudem sind anwesend:       Gemeinderat Rieder Sebastian 

 
  
  
 Der Vorsitzende stellte fest, dass der Bau- und 

Umweltausschuss somit nach Art. 47 Abs. 2,3 GO, Art. 32 
Abs. 2 GO, Art 33 GO, Art. 34 Abs. 1 KommZG beschlussfä-
hig ist. 
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Öffentlicher Sitzungsteil 
 

TOP 1 – Genehmigung der letzten Niederschrift 
 

Nr.  Anw.  Für Gegen Beschluss:  

40 9 9 0 Die Niederschrift der letzten Bau- und Umweltausschuss-
sitzung vom 28.05.2018 wird von den Mitgliedern des Bau- 
und Umweltausschusses genehmigt. Unter Top 2/1 sollte 
2. Bürgermeister Josef Popp in 2. Bürgermeister Josef 
Fürst geändert werden.  

 
Antrag zur Geschäftsordnung bezüglich der Erweiteru ng der Tagesordnung 
Bürgermeister Horsche beantragt die Aufnahme des Tagesordnungspunkt „Vergabe 
Markisen - Kinderkrippe Furth“. 
 
Nr.  Anw.  Für Gegen Beschluss:  

41 9 9 0 Der Gemeinderat stimmt der Aufnahme der Tagesord-
nungspunkte „Vergabe Markisen - Kinderkrippe Furth“ zu.  

 
 
TOP 2 – Informationen und Bekanntgaben 
2/1 – Schreiben Bürgerbeauftragter MdL Klaus Holetschek 
Die Gemeinde Furth hat in Kopie ein Schreiben an den Landrat erhalten. Am 
22.06.2018 hat Herr Ministerpräsident Dr. Söder, MdL, eine Bürgersprechstunde ab-
gehalten. In dieser hat Herr Eichner Erwin Fl-Nr. 17, Gmk. Arth vorgesprochen. Herr 
Eichner möchte auf seinem Grundstück an der Pfettrach ein Bauvorhaben verwirkli-
chen. Die Baugenehmigung wurde 2005 erteilt und in den Folgejahren mehrmals ver-
längert. Die tatsächlichen Verhältnisse haben sich geändert, das Baugrundstück wird 
vom 2017 festgesetzten Überschwemmungsgebiet erfasst. Damit ist die Errichtung 
baulicher Anlagen verboten, die erforderliche wasserrechtliche Ausnahmegenehmi-
gung wurde verwehrt. Herr Eichner hat in dem persönlichen Gespräch einige Argu-
mente vorgebracht, anhand die Situation anders bewertet werden kann. Herr Minis-
terpräsident hat deshalb angeregt, den Fall in einem Ortstermin im Interesse des Pe-
tenten nochmals zu prüfen. Es soll ein Termin mit Herrn Landrat Peter Dreier und 
dem zuständigen Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamtes Landshut stattfinden.  
 
TOP 3 Bauantrag: Neubau eines Wochenendhauses mit G arage, Lilienweg 6, 
Fl-Nr. 209/4, Gmk. Schatzhofen   
Geplant ist der Neubau eines Wochenendhauses mit Garage mit Außenmaßen von 
5  m x 14,49 m. Das zur Bebauung vorgesehene Grundstück liegt im rechtskräftigen 
Bebauungsplan „Wochenendhaus-Siedlung „Am Enghof“, Gebietsart SW“. Das Bau-
vorhaben entspricht den Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht, womit Befrei-
ungen erforderlich sind. Laut Bebauungsplan liegt die Traufe bei Garagen und Ne-
bengebäude bei maximal 2,20 m. Die Traufe soll auf 2,87 m erhöht werden. Das 
Hauptgebäude soll mit der Garage in einem Baukörper zusammengefasst werden. 
Um den Baukörper eine vom Bebauungsplan geforderte einheitliche Erscheinung 
und einen harmonischen Gesamteindruck zu geben ist es notwendig die Traufe auf 
die Höhe der Traufe des Hauptgebäudes anzuheben. Die Dachflächen können so in 
einer Höhe durchlaufen. Die Grundfläche von laut Bebauungsplan zulässigen 31 qm 
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bleibt davon unberührt. In diesem Geltungsbereich des Bebauungsplans ist bisher 
eine maximale Überschreitung der Traufe bei Garagen und Nebengebäuden von 
0,40 m zugelassen worden. Ebenso sollen das Wohnhaus und die Garage teilweise 
außerhalb der Baugrenze errichtet werden. Die Bodenplatte des Bestandhauses 
bleibt bestehen und wird wiederverwendet. Das Bestandshaus wurde noch unter 
dem Generalbebauungsplan „Wochendhaus-Siedlung 2 Am Enghof“, welcher mit 
Inkrafttreten des Bebauungsplanes „Wochenendhaus-Siedlung „Am Enghof“ ungültig 
wurde, errichtet. Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes „Wochenendhaus-
Siedlung „Am Enghof“ wurden durch die Energieversorgung Ostbayern AG Landshut 
Bedenken und Anregungen zum Entwurf vorgebracht. Bezugnehmend auf die Stel-
lungnahme der OBAG wurden in die endgültige Planfassung mit Datum vom 
21.04.1988 die vorgebrachten Bedenken und Anregungen eingearbeitet (Leitung- 
und Kabeltrassierung, Sicherheitsvorkehrungen, Entschädigung nach § 39 BauGB). 
Ebenso wurde bisher noch keine Baugrenzenüberschreitung eines Wochenendhau-
ses zugelassen.  
Den Befreiungen kann nicht zugestimmt werden, da die Grundzüge der Planung be-
rührt sind, und die Abweichungen städtebaulich nicht vertretbar sind.  
Hinsichtlich der Erschließung kann gesagt werden, dass das Grundstück an eine öf-
fentliche Verkehrsfläche anliegt, eine zentrale Wasserversorgung vorhanden ist und 
auch ein Kanalanschluss auf dem Grundstück vorhanden ist. Der Entwässerungs-
plan wurde noch nicht eingereicht, dies ist durch den Bauherrn nachzureichen. Damit 
ist die Erschließung gesichert.  
Für den Bau- und Umweltausschuss ist es eine Voraussetzung, dass das zusätzliche 
Verdrängungsvolumen durch das neu entstehende Gebäude gegenüber der beste-
henden Bebauung auf dem Grundstück kompensiert wird. 
 
Nr.  Anw.  Für Gegen Beschluss:  

42 9 9 0 Dem vorgenannten Antrag auf Neubau eines Wochen-
endhauses mit Garage auf dem Grundstück Lilienweg 6, 
Fl-Nr. 209/4, Gmk. Schatzhofen wird zugestimmt und das 
gemeindliche Einvernehmen zu den beantragten Befrei-
ungen hinsichtlich der Erhöhung der Traufe der Garage 
von 2,20 m auf 2,87 m sowie der Überschreitung der 
Baugrenzen um 20,25 qm erteilt, soweit notwendige hyd-
raulische Veränderungen auf dem Grundstück kompen-
siert werden können. Näheres ist durch das WWA zu prü-
fen. 

 
TOP 4 - Gewässerentwicklung des Vordersteiger Grabe ns – Durchführung der 
Maßnahme 
Mit dem Eigentümer des Grundstücks Fl-Nr. 114 der Gemarkung Schatzhofen konnte 
zwischenzeitlich eine Einigung hinsichtlich des Verkaufs / Tausch des Grundstücks 
erzielt werden.  
Dabei ist wie bereits mehrfach vorgestellt geplant, die gesamte Flurnummer 114 der 
Gemarkung Schatzhofen abzugraben, den Graben des bestehenden Vordersteiger 
Grabens entsprechend zu verfüllen sowie ein neues Gewässerbett in mäandrieren-
der Bauweise herzustellen. Einige Baum- und Sträucherpflanzungen sind auf dem 
Grundstück noch erforderlich.  
Die Kostenschätzung für die Baumaßnahme beläuft sich auf ca. 150.000 €. Nach 
Möglichkeit sollte versucht werden, die Baumaßnahme im Rahmen des Ausbaus der 
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LA 23 durchzuführen, da es hierbei zu erheblichen Kostenminimierungen kommen 
kann. Im Haushaltsplan für das Jahr 2018 wurde kein Kostenansatz aufgenommen.  
 
Nr.  Anw.  Für Gegen Beschluss:  

43 9 9 0 Der Bau- und Umweltausschuss Furth spricht sich für eine 
Durchführung der Maßnahme im Rahmen des freiwilligen 
Flurbereinigungsverfahrens aus. Die Fördergelder beim 
WWA Landshut sollten durch die Verwaltung zeitnah bean-
tragt werden. Die Maßnahme sollte im Jahr 2018 / 2019 
ausgeführt werden, notwendige Haushaltsmittel sollten an 
die bauausführende Firma nach Möglichkeit erst in 2019 
gezahlt werden. Alternativ ist ein entsprechender Nach-
tragshaushalt durch den Gemeinderat zu erlassen. 

 
TOP 5 - Errichtung Gehweg Neuhauser Straße (LA23) i n Höhe Reisgang 
Im Rahmen des Ausbaus der LA 23 zwischen Unterneuhausen und Furth sollte auch 
der Lückenschluss des Gehwegs auf der Seite des Reisgangs auf Fl-Nr. 621 der 
Gemarkung Furth erfolgen. Mit dem Eigentümer des Grundstücks konnte zwischen-
zeitlich auch hier eine Einigung hinsichtlich des Verkaufs / Tausch des Grundstücks 
erzielt werden. Derzeit ist der Graben an der Straße geplant, anschließend folgt der 
Gehweg. Der Gehweg und der Graben sollen getauscht werden.  
 
Nr.  Anw.  Für Gegen Beschluss:  

44 9 8 0 Der Bau- und Umweltausschuss Furth spricht sich für eine 
Durchführung der Maßnahme zum Lückenschluss des 
Gehwegs an der Neuhauser Straße auf Höhe Reisgang 
aus. Der Graben und der Gehweg sollen entgegen dem 
Entwurf in ihrer Lage getauscht werden. Das Planungsbü-
ro Halbinger wird mit den Planungen beauftragt. Ein Was-
serrechtsverfahren soll durch das Planungsbüro durchge-
führt werden. 

� Persönliche Beteiligung nach Art. 49 Abs. 1 GO durch GR Alois Halbinger  
 
TOP 6 - Aufstellung des Bebauungsplanes „SO Photovo ltaik-Freiflächenanlage 
Eggersdorf“ und Änderung des FNP durch Deckblatt Nr . 19 der Gemeinde 
Bruckberg  
Der Gemeinderat der Gemeinde Bruckberg hat in seiner Sitzung vom 15.05.2018 
den Vorhaben bezogenen Bebauungsplan „Sondergebiet Photovoltaik-
Freiflächenanlage Eggersdorf“ und der Änderung des FNP durch Deckblatt Nr. 19, 
jeweils mit Begründung und Umweltbericht, gebilligt. 
 
Nr.  Anw.  Für Gegen Beschluss:  

45 9 9 0 Die Planung berührt die Wahrnehmung der Aufgaben der 
Gemeinde Furth nicht. Durch die Gemeinde Furth wird im 
Rahmen der Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB 
kein Einwand erhoben. 
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TOP 7 - Änderung des Bebauungsplanes „Tondorf-Hinte rfeld“ der Gemeinde 
Bruckberg 
Der Gemeinderat der Gemeinde Bruckberg hat in seiner Sitzung vom 15.05.2018 
den Vorentwurf der Änderung des Bebauungsplanes „Tondorf-Hinterfeld“ gebilligt. Es 
ist vorgesehen, auf dem Gelände der Grund- und Mittelschule Gündlkofen ein neues 
Hortgebäude zu errichten.  
 
Nr.  Anw.  Für Gegen Beschluss:  

46 9 9 0 Die Planung berührt die Wahrnehmung der Aufgaben der 
Gemeinde Furth nicht. Durch die Gemeinde Furth wird im 
Rahmen der Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB 
kein Einwand erhoben. 

 
TOP 8 – Änderung des Bebauungsplanes „Blankenfeld I “ mit Deckblatt Nr. 2 
des Marktes Ergolding 
Der Marktgemeinderat des Marktes Ergolding hat in seiner Sitzung vom 24.10.2017 
die Änderung des Bebauungsplanes „Blankenfeld I“ mit Deckblatt Nr. 2 gebilligt.  
 
Nr.  Anw.  Für Gegen Beschluss:  

47 9 9 0 Die Planung berührt die Wahrnehmung der Aufgaben der 
Gemeinde Furth nicht. Durch die Gemeinde Furth wird im 
Rahmen der Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB 
kein Einwand erhoben. 

 
TOP 9 - Anteilige Kostenübernahme Abdichtungsarbeit en Außenbereich Fri-
seurladen, am Rathaus 16  
Im Bereich des Friseurladens ist Wasser in das Mauerwerk eingetreten. Um die Ur-
sache überprüfen zu können wurde von der Firma Walter Eller Immobilien, als Haus-
verwaltung, eine Fachfirma beauftragt. Der Bereich wurde geöffnet, neu abgedichtet 
und wieder verschlossen. Die Schadstelle ist nicht ausschließlich auf dem Grund-
stück der Eigentümergemeinschaft. Teilweise war auch der Bereich auf dem Ge-
meindegrund betroffen. Nach Ansichten der Walter Eller Immobilien sind die Kosten 
anteilig durch die Gemeinde Furth zu tragen. Durch Walter Eller Immobilien wird, im 
Namen der Eigentümergemeinschaft, eine Beteiligung mit einem Drittel der Gesamt-
kosten in Höhe von 2.075,32 € vorgeschlagen. Die Gemeinde Furth wurde im Vorfeld 
nicht über die Baumaßnahmen informiert. Eine Vorort Besichtigung mit der Hausver-
waltung, Herrn Eller sowie den Bauträger hat bereits stattgefunden. Bei diesem Ter-
min merkte der Bauträger an, dass der Durchgang bei Errichtung durch die Gemein-
de Furth gepflastert wurde, eventuell wurde hier bereits die Abdichtung beschädigt. 
Durch die Baumaßnahme hat keine Verbesserung für die Gemeine Furth stattgefun-
den.  
 
Nr.  Anw.  Für Gegen Beschluss:  

48 9 0 9 Der Bau- und Umweltausschuss Furth stimmt zu, dass ein 
Drittel der Gesamtkosten in Höhe von 2.075,32 € für die 
Abdichtungsarbeiten im Außenbereich des Friseurladens, 
am Rathaus übernommen werden.  
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TOP 10 - Antrag auf Bau eines Blumenkasten aus Beto n auf dem Mehrzweck-
streifen Fl-Nr. 438/11, Auenweg  
Die Situation wurde durch den Bau- und Umweltausschuss vor der Sitzung bei einem 
Vororttermin besichtigt.  
Es wurde beantragt, dass auf dem Mehrzweckstreifen beim Grundstück Fl-
Nr. 438/11, Gmk. Furth durch die Gemeinde Furth ein Blumenkasten aus Beton auf-
gestellt werden soll, um den Mehrzweckstreifen von den Garagenvorplätzen zu tren-
nen. Gewünscht wäre ein Kasten mit den Maßen 120x50x55 cm. Die Kosten des 
Blumenkastens würden durch die Anwohner übernommen werden. Ebenso würden 
sich die Anwohner um die Bepflanzung des Blumenkastens kümmern. Als Platz für 
den Blumenkasten kommt der Bereich vor der Laterne auf dem Mehrzweckstreifen in 
Richtung Auenweg in Frage.  
Die Situation ist Straßenverkehrsrechtlich zu überprüfen. Eine eventuelle Abmarkung 
der Parkfläche ist zu überprüfen. 
 
Nr.  Anw.  Für Gegen Beschluss:  

49 9 0 9 Der Bau- und Umweltausschuss stimmt dem Antrag auf 
Sondernutzung, Errichtung eines Blumenkastens auf der 
Fl-Nr. 438/11, Gmk. Furth zu. Die Kosten sowie die Be-
pflanzung des Kastens sind durch die Anwohner zu tra-
gen.  

 
TOP 11 - Spielplatz Hofmarkstraße – weitere Entwick lung  
Der Spielplatz in der Hofmarkstraße wurde durch Frau Dr. Fuchs besichtigt, dabei 
wurden einige Mängel festgestellt. Die Stangen der Schaukel sind mit Ameisen befal-
len, dies ist weiterhin zu beobachten und die Schaukel ggf. zu sperren. Ebenfalls ist 
die Sandkastenumrandung sehr marode. Den Spielplatz herzurichten würde zwei bis 
drei Tage dauern. Es ist zu überlegen, ob der Spielplatz nochmals hergerichtet wer-
den soll, oder ob am neuen Baugebiet ein Spielplatz errichten werden soll. Eine In-
standsetzung des besehenden Spielplatzes an der Hofmarkstraße sollte dann nicht 
erfolgen.  
Derzeit stehen drei Alternativen zur Verfügung. Entweder der Spielplatz wird wieder 
hergestellt, oder mit den Anwohnern wird ein Konzept für die künftige Nutzung aus-
gearbeitet. Hier ist eventuell eine Gemeinschaftsfläche mit Feuerstelle angedacht. 
Die angrenzenden Grundstückseigentümer sollen sich um diese Fläche kümmern. 
Die dritte Alternative wäre, dass das Grundstück verkauft wird. Eine Wohnbebauung 
ist nach Änderung des Bebauungsplanes möglich. 
 
Nr.  Anw.  Für Gegen Beschl uss:  

50 9 9 0 Der Spielplatz in der Hofmarkstraße 32 soll derzeit erhal-
ten bleiben. Mit den anliegenden Anwohnern soll ein Kon-
zept zur Umnutzung der Fläche erstellt werden. Im neuen 
Baugebiet am Höhenweg soll ein Spielplatz errichtet wer-
den.  

 
TOP 12 - Verschiedenes, Wünsche und Anregungen 
-entfällt- 
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TOP 13 - Vergabe Markisen Kinderkrippe Furth 
Für die Kinderkrippe sollen Markisen beschaffen werden. 
Es wurden drei Angebote eingeholt. Es wurden Kasettenmarkisen hier lag der güns-
tigste Bieter bei 15.759,17 €, oder „offene“ Markisen hier lag der günstigste Bieter bei 
12.584,25 € angeboten.  
 
Nr.  Anw.  Für Gegen Beschluss:  

51 9 9 0 Der Bau- und Umweltausschuss stimmt der Auftrags-
vergabe zur Beschaffung von „offenen“ Markisen an den 
günstigsten Bieter, Fa. Strasser Markisen GmbH zum Ge-
samtpreis von 12.584,25 € zu. Vor Beschaffung ist die Hal-
tungsfähigkeit und der Brandschutz zu überprüfen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


